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Amts- und Sprechzeiten der Verwaltung 

 

 

 

 

 

Amtliche Bekanntmachungen und Nachrichten 

Einschränkungen bei der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Wasserverbraucher! 
 

Aus gegebenem Anlasse, richte ich im Namen des Zweckverbandes Wasserversorgung  
Federseegruppe, folgenden Hinweis direkt an sie. 
Wegen eines Defektes ist seit einigen Tagen die Hauptpumpe der Wasserversorgung  
ausgefallen. Am Samstag, den 16.05.2020, wurde der Betrieb soweit umgestellt, dass die  
komplette Gewinnung durch die kleinere Pumpe kompensiert wird. 
Sie haben derzeit keine Veränderungen an der Wasserversorgung bemerkt, dies spricht für  
einen gelungenen Ersatzbetrieb. 
Dennoch ist es gerade jetzt wichtig, noch sorgfältiger und sparsamer mit dem Trinkwasser  
Umzugehen, um unnötige hohe Wasserverbräuche, wie Pool-Füllungen zu vermeiden. 
Sie können somit aktiv an der Entlastung unserer Wassergewinnung teilhaben. 
Der Ausfall der kleineren Pumpe wäre nicht zu verkraften und nur mit hohem logistischem und  
personellem Aufwand, wie Ersatzmaßnahmen für eine Notwasserversorgung aus anderen  
Wasserversorgungsunternehmen zu kompensieren. 
Um dies zu vermeiden, appelliere ich an Sie Wasser zu sparen und sorgsam damit umzugehen. 
Sobald sich das Problem behoben ist, werden Sie darüber in Kenntnis gesetzt. 
 

Vielen Dank für ihr Verständnis 
 

Gez. A. Roth / Techn. Führungskraft Wasserversorgung 

 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN – 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDEVERWALTUNG 

Sprechzeiten des Bürgermeisters: 
Montag:      17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Mittwoch:  10:00 Uhr bis 12:30 Uhr  
und   17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

Sprechzeiten Bürgerbüro/Sekretariat: 
Montag:      17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Mittwoch:  17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
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Gemeinderat 

Kurzbericht aus der Sitzung des Gemeinderates am 18.05.2020 

• Auf die ausgeschriebene Halbtagsstelle für das Bürgerbüro/Mitarbeit beim Bürger-

meister waren zahlreiche Bewerbungen eingegangen, aus denen Frau Petra Hahn-

Wiggenhauser ausgewählt wurde. 

Frau Hahn-Wiggenhauser stellte sich in der Sitzung vor. Sie wird von Frau Baum ab dem 

03.06.2020 in den Aufgabenbereich des Bürgerbüros eingearbeitet und ab dem 

01.09.2020 in vollem Umfang ihren Dienst aufnehmen. Gemeinderat und Bürgermeister 

sind überzeugt, eine fachlich versierte Verwaltungskraft für die immer anspruchsvoller 

werdenden Aufgabenstellungen der Gemeindeverwaltung gewonnen zu haben.  

• Der Gemeinderat verabschiedete einstimmig die Haushaltssatzung 2020 und den 

Haushaltsplan, der gemeinsam vom Bürgermeister und dem Kämmerer des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Bad Buchau, Herr Matthias Schmid, eingebracht 

wurde. 

• Nach monatelangen und wechselseitigen Verhandlungen mit den Vertragsparteien 

konnte Bürgermeister Schultheiß mit großer Freude berichten, dass der 

Eigentümerwechsel des Gasthauses „Krone“ gelungen ist. Jetzt ist der Weg frei zur 

Realisierung des „Wohnpark Krone“ mit ca. 12-15 seniorengerechten Wohnungen mit 

Dorfladen und Bürgercafé. Die Investoren wollen die Planungen bereits im August zur 

Genehmigung fertiggestellt haben. Über die Gesamtkonzeption wird der Bürgermeister 

zur gegebenen Zeit die Bürger in einem Bürgerforum informieren. 
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Corona-Krise 

Die gegenwärtige Corona- Krise fordert uns gewaltig heraus. Jeder Einzelne ist von 

Einschränkungen persönlich wie in seinem Umfeld betroffen. Das öffentliche Leben, Wirtschaft,  

Kultur und Gesellschaft nähern sich Grenzen der Zuträglichkeit. Besonders leidtragend sind  

dabei gewisse Gruppierungen in unserer Gesellschaft. 

Dazu gehören u.a. Senioren und Menschen mit Handicap, oder Menschen, die anhand ihrer  

Krankheit nicht verstehen können was Landesverordnungen fordern. Diese bilden aufgrund  

ihres Alters oder der Vorerkrankungen eine Risikogruppe. Ihr Schutz bedarf besonderer  

Auflagen und Gebote. Gleichzeitig leiden sie aber unter Abgeschiedenheit und Einsamkeit. Das  

Gefühl des Alleinseins trübt das Lebenslicht. 

Die Seniorengenossenschaft Riedlingen möchte in Kooperation mit der Bürgergemeinschaft am  

Federsee e.V. und der Gemeinde Kanzach das entstandene Defizit an menschlicher Zuwendung  

abmildern und Ihnen auch in Zukunft zur Seite stehen. Es werden wieder schöne Tage der  

Gemeinschaft in unseren Tagespflegen und Betreuungsgruppen kommen, doch zum heutigen  

Stand ist der Termin einer Wiedereröffnung noch nicht festzulegen. Hilfestellung über  

Beratungen, Besuchs- und haushaltsnahe Dienste bieten wir im Rahmen der gesetzlichen und  

hygienischen Vorgaben ab sofort gerne an. 

Beratungstelefon Riedlingen:    07371 – 8394  /  Beratungstelefon Bad Buchau:  0171 -273 46 07 

Wir gestalten auch in diesen schweren Zeiten Notfallmanagement und ein herzliches  

Miteinander auf Distanz. 

Über die Aktion „Grüße des Herzens“ wird ein Besuchsdienst für Angehörige, Tagesgäste,  

Senioren und Menschen mit Bedarf eingerichtet, welcher das Lied in Form eines Videoclips oder  

einer CD und die Herzensgrüße abgedruckt auf einem Plakat, persönlich überbringt. Mit  

fürsorgender Zeit für die Menschen und ehrenamtlichen Engagement können Gespräche und  

Bedarfsabfragen in heimischer Atmosphäre besprochen werden. 

Im nächsten Schritt werden dann Mitarbeiter der Tagespflege und bürgerschaftliche Helfer den  

häuslichen Betreuungsdienst aufnehmen und die Angehörigen entlasten. Lebensfreude  

gestalten und wieder Strukturen zu schaffen ist das Ziel. Begleit- und Einkaufsdienste,  

Hilfsdienste im Haushalt werden ebenfalls angeboten. 

Eine Notfall- Beratungs- und Hilfshotline steht ebenfalls zur Verfügung. 

Eine Rückkehr in die Gemeinschaft streben wir durch eine Wiedereröffnung unseres Bürger- 

Cafés an. Zu einem wichtigen zentralen Punkt der Kommunikation und Gemeinschaft ge- 

worden, sind wir bemüht dieses Angebot nach den gesetzlichen und hygienischen Vorgaben  

wieder für Sie bereit zu halten. 

Mit dem „Bürgertreff“ in der Gemeinde Kanzach konnte im März ein weiteres Angebot der  

gemeinschaftlichen Begegnung, Betreuung und des Miteinanders geschaffen werden. Eine  

Notbetreuung für Senioren, stundenweise und nach Bedarfsabsprache wird in Grundlage der  

gesetzlichen Bedingungen überprüft und bereitgestellt. 

Angepasst an die hygienischen und gesetzlichen Richtlinien wird das „Haus mit Herz“ und die  

Betreuungsgruppe „s´Plätzle mit Herz“ in naher Zukunft wieder schrittweise öffnen.  

Aufnahme des Regelbetrieb ist derzeit noch nicht absehbar. 
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Verkehrsbeschränkungen 

02.03. bis 05.06. (Verlängerung) 

Marbacher Straße (L 282), Dürnauer Straße (K 7554), Schönblick und Rotkreuzweg wegen 

Kabelverlegearbeiten halbseitig gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgt durch Verkehrszeichen 

und Lichtsignalanlage (Restfahrbahnbreite beträgt mind. 3,10 m). 

 

06.04. bis 05.06.  (Verlängerung) 

Bad Buchau – Kanzach (L 275) und Kanzach – Marbach (L 282) wegen Verlegens einer 

Fernleitung teilweise gesperrt (Restfahrbahnbreite beträgt mind. 5,50 m) 

 

 

 

Kirchliche Mitteilungen 

Infos zum Gottesdienstbesuch  

Wir freuen uns, dass wir nun wieder – wenn auch unter Einschränkungen – zusammen 

Gottesdienst feiern können. Hierzu gibt es verschiedene Vorschriften, die wir Ihnen hier kurz 

zusammenfassen:  

• Sie können die Gottesdienste nur besuchen, wenn Sie gesund sind und keine 

Krankheitssymptome aufweisen.  

• Der Bischof verweist darauf, dass die Sonntagspflicht während der Corona-Zeit 

ausgesetzt ist.  

• Es besteht die Möglichkeit, dass Gottesdienstbesucher die Kommunion ihren 

Angehörigen mit nach Hause bringen können. Eine Gebetsvorlage liegt bereit.  

 

Bitte melden Sie sich beim jeweiligen Mesmer.  

• Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob mit (es liegen keine Gesangbücher aus).  

• Ein Mund-Nasen-Schutz wird generell sehr empfohlen.  

• Die Kommunion wird zum ersten Mal an Pfingsten erteilt.  

• Im Gottesdienst ist momentan noch kein Gemeindegesang möglich.   

• Bitte halten Sie immer 2 Meter Abstand (beim Betreten und Verlassen der Kirche, sowie 

während des Gottesdienstes).  

• Am Eingang der Kirche besteht die Möglichkeit der Handdesinfektion.  

Bitte nutzen Sie diese.   

• Es werden an jedem Gottesdienst Ordner anwesend sein.   

Bitte befolgen Sie die Hinweise der Ordner. 

• Bitte setzen Sie sich nur auf die markierten Plätze.  

• Für alle Sonn- und Feiertagsgottesdienste besteht eine Anmeldepflicht.  
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Anmeldung:  

Grundsätzlich muss man sich zu den Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen sowie zu den 

Maiandachten in Tiefenbach und Alleshausen anmelden. Zu den Gottesdiensten an den 

Werktagen ist keine Anmeldung nötig. Die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer richtet sich nach 

der Größe der jeweiligen Kirche.  

Bad Buchau/Kappel/Oggelshausen/Kanzach/Dürnau 

Hier liegen in der Woche vor dem Gottesdienst Platzreservierungskärtchen in den Kirchen aus. 

Bitte holen Sie sich ein Kärtchen und bringen dieses ausgefüllt (mit Namen) zum Gottesdienst 

mit. Diese Kärtchen werden für 2-3 Wochen im Pfarramt verschlossen aufbewahrt und dann 

vernichtet.  

  Bad Buchau:    max. 70 Gottesdienstteilnehmer 

  Kappel:  max. 32 Gottesdienstteilnehmer 

  Oggelshausen: max. 40 Gottesdienstteilnehmer 

  Kanzach:  max. 15 Gottesdienstteilnehmer 

  Dürnau:  hier finden momentan keine Gottesdienste statt. 

 

Pfarrer Martin Dörflinger 

 

 

Sonstiges 
 

Sana Kliniken Landkreis Biberach 

Ab Montag, 18. Mai 2020, wird das generelle Besuchsverbot nun vorsichtig gelockert. So 

können auch an den Sana Kliniken im Landkreis Biberach stationäre Patienten wieder in 

eingeschränktem Umfang Besuche erhalten. 

Entsprechend der Aufhebung der Allgemeinverfügung des Landes Baden-Württemberg, die 

Besuchern das Betreten eines Krankenhauses seit Mitte März bis dato generell untersagte, ist 

auch in den Sana Kliniken im Landkreis Biberach an den Standorten Biberach, Laupheim und 

Riedlingen ab Montag, den 18. Mai eine erste Lockerung des Besuchsverbotes unter strengen 

Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen. So dürfen Patienten täglich zwischen 14 und 18 Uhr 

einen Besucher pro Tag für eine Stunde empfangen. Sowohl Besucher als auch Patient haben 

dabei einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, es ist außerdem die Abstandsregelung von 

mindestens 1,5 Metern zu beachten. Die Sana Kliniken Landkreis Biberach bitten dahingehend 

alle Besucher, eine eigene Maske - in hygienischem Zustand - mitzubringen. COVID-19-positive 

Patienten sowie COVID-19-Verdachtsfälle sind von diesen Regelungen ausgeschlossen und 

dürfen aus Sicherheitsgründen weiterhin keinen Besuch empfangen.  

Betreten werden können die Kliniken ausschließlich über den Haupteingang unter der 

Voraussetzung, dass der Besucher gesund ist und keine Symptome, wie etwa eine erhöhte 

Temperatur, Husten, Schnupfen oder eine neu aufgetretene Beeinträchtigung des Geruchs- und 

Geschmackssinnes, aufweist. Daher erfolgt am Eingangsbereich eine Registrierung, im Rahmen 

derer ein Selbstauskunftsbogen zur Risikoabschätzung ausgefüllt sowie kontaktlos die 

Temperatur gemessen wird. 
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Anzeigen 

  

Notdienst der Apotheken  
Der Notdienst wird im tägl. Wechsel mit 24 
Stunden Notfallbereitschaft von 08.00 bis 08.00 
Uhr durchgeführt. 
Der Notdienstplan ist auch im Internet unter  
www.lak-bw.notdienst-portal.de abrufbar 
24.05. Schwaben-Apotheke Bad Saulgau 
Tel.: 07581 8138 
31.05. Donau-Apotheke Riedlingen 
Tel.: 07371 93260 
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